
Zusammenfassung der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 21.03.2024. 
 

 
Am 21.03.2024 fand im Sitzungssaal der Gemeinde eine Gemeinderatssitzung statt. Es waren 
16 Gemeinderäte/innen anwesend (inklusive des 1. Bürgermeisters), ein Gemeinderat war 
entschuldigt.  
 
Folgende Tagesordnungspunkte wurden behandelt: 
 
 

Bauantrag für die Errichtung eines Bürogebäudes mit Betriebsinhaberwohnung, Garage, Carport 
und SB-Autowaschplatz zur geplanten Kfz-Werkstatt auf Parzelle 2 im Gewerbegebiet  
 

Bauantrag für den Anbau einer Außentreppe mit Balkon auf der Nordseite; Anbau einer 
Außentreppe an den bestehenden Balkon auf der Südseite auf FlNr. 1/6 Gemarkung Babensham  
 

Bauantrag für die Errichtung einer landwirtschaftlichen Maschinen- und Bergehalle auf FlNr. 1278 
Gemarkung Penzing  
 

Bauantrag für die Nutzungsänderung zum Dreifamilienhaus mit Wohnraumerweiterung und 
energetischer Sanierung auf der FlNr. 612/2 Gemarkung Penzing  
 

Verabschiedung des Haushaltsplans und Erlass der Haushaltssatzung 2024  
 

Genehmigung des Stellenplans zum Haushaltsplan 2024  
 

Genehmigung des Finanzplans und Investitionsprogramms 2023 - 2027  
 

Aufstellung der Einbeziehungssatzung „Oberbierwang I“ gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB, 
Behandlung der im Rahmen der Öffentlichkeits- u. Behördenbeteiligung eingegangenen 
Stellungnahmen, Billigung des Entwurfs  
 

Antrag auf Zuschuss für das Caritas-Zentrum Wasserburg für das Jahr 2023  
 

Aussprache u. Beschluss zum Antrag des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. auf 
Gewährung einer Zuwendung für das Jahr 2024  
 

Bekanntgabe der für öffentlich erklärten Tagesordnungspunkte aus der nichtöffentlichen Sitzung 
vom 29.02.2024  
 

allgemeine Bekanntgaben  
 

 
 
Bauanträge  

 

 
Den Bauanträgen wurde einstimmig zugestimmt. Die weitere Bearbeitung und Entscheidung 
über die Bausachen erfolgen nun durch das Landratsamt Rosenheim. 
 
  

Verabschiedung des Haushaltsplans und Erlass der Haushaltssatzung 
2024 

 

 

H A U S H A L T S S A T Z U N G  

 

der Gemeinde Babensham 

Landkreis Rosenheim 



 

für das Haushaltsjahr 2024 

 

Auf Grund der Art. 64 ff der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde folgende 

Haushaltssatzung: 

 

§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; 

er schließt 

 

im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit      7.630.780 € 

und 

 

im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit                            3.574.729 € 

ab. 

 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.  

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt 

festgesetzt: 

 

1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ( A )   350 von Hundert 



b) für die Grundstücke ( B )      350 von Hundert 

 

2. Gewerbesteuer        350 von Hundert 
 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 

Haushaltsplan wird auf 3.000.000,00 Euro festgesetzt. 

 

§ 6 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft. 

 

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt dem Entwurf der Haushaltsatzung sowie des Haushaltsplans für das 

Haushaltsjahr 2024 ohne Einwände zu. 

 
Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0  Anwesend 16  Persönlich beteiligt 0   
 
  

Genehmigung des Stellenplans zum Haushaltsplan 2024 
 

 

 
Der Stellenplan der Gemeinde Babensham für das Haushaltsjahr 2024 wird dem Gemeinderat zur 
Genehmigung vorgelegt 
 
Beschluss: 
Der vorgelegte Stellenplan für Beamte und Beschäftigte der Gemeinde Babensham für das 

Haushaltsjahr 2024 wird vom Gemeinderat Babensham genehmigt. 

 
Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0  Anwesend 16  Persönlich beteiligt 0   
 
 
 
  

Genehmigung des Finanzplans und Investitionsprogramms 2023 - 2027 

 
Sachverhalt: 
 
Der Finanzplan und das Investitionsprogramm 2023 - 2027 der Gemeinde Babensham wird dem 

Gemeinderat zur Genehmigung vorgelegt. Dieser ist im Ratsinformationssystem hinterlegt.  

 
 
Beschluss: 



Der Gemeinderat stimmt der Finanzplanung und dem Investitionsprogramm für die gemeindlichen 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 zu. 

 

 

Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0  Anwesend 16  Persönlich beteiligt 0   
 
  

Aufstellung der Einbeziehungssatzung „Oberbierwang I“ gem. § 34 
Abs. 4 Nr. 3 BauGB, Behandlung der im Rahmen der Öffentlichkeits- 
u. Behördenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen, Billigung 
des Entwurfs 

 

 
Sachverhalt: 
 
Der Satzungsentwurf vom 01.06.2023 zur Aufstellung der Ergänzungssatzung Oberbierwang I wurde 

im Zeitraum vom 06.11.2023 bis 06.12.2023 zur öffentlichen Einsichtnahme im Rathaus Babensham 

ausgelegt. Ebenso erhielten die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange die 

Möglichkeit, zur Planung Stellung zu nehmen. Im Folgenden sind die vorgebrachten Einwendungen 

und Anregungen inhaltlich zusammengefasst und mit Abwägungs- und Beschlussvorschlägen 

versehen. Der Gemeinderat Babensham diskutierte die einzelnen Punkte und fasste die folgenden 

Beschlüsse. 

 

 



 

 

Beschluss u. Abwägungsvorschläge sind in der Gemeindeverwaltung einsehbar. Der 

Satzungsentwurf ist im Internet veröffentlicht.  

 
Billigungs- und Auslegungsbeschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Babensham nimmt Kenntnis vom Anhörungsverfahren gem. §§ 3 Abs. 

2 und 4 Abs. 2 BauGB und billigt den von Architekten Hans Baumann & Freunde, Falkenberg, 

ausgearbeiteten Entwurf zur Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den Ortsteil „Oberbierwang I“ 

einschließlich der oben beschlossenen Änderungen in der Fassung vom 29.02.2024. Aufgrund der 

beschlossenen Änderungen soll für die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung in der Fassung vom 

29.02.2024 eine wiederholte Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. 

§13 BauGB im vereinfachten Verfahren durchgeführt werden. 

 
Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0  Anwesend 16  Persönlich beteiligt 0   
  



 
Antrag auf Zuschuss für das Caritas-Zentrum Wasserburg für das 
Jahr 2023 

 

 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 20.02.2024 beantragte das Caritas-Zentrum Wasserburg a. Inn die Gewährung eines 

freiwilligen Zuschusses für das abgelaufene Jahr 2023 in Höhe von 0,50 EUR pro Einwohner für die 

„allgemeine Soziale Beratung“ und „ambulanten Pflege“. Um diese Angebote weiter auch halten zu 

können, ist das Caritas-Zentrum Wasserburg dringend auf diese finanzielle Unterstützung angewiesen. 

Für die Gemeinde Babensham waren zum Stand 30.06.2023 insges. 3.230 Einwohner zu verzeichnen. 

Die Anzahl der betreuten Personen in der Gemeinde Babensham im Jahr 2023 betrug 91. Das 

Antragsschreiben mit beigefügter Übersicht ist im Ratsinformationssystem hinterlegt. 

 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Babensham beschließt an das Caritas-Zentrum Wasserburg a. Inn für das Jahr 2023 

einen Zuschuss in Höhe von 0,50 EUR pro Einwohner zu gewähren. Bei dem Stand von 3.230 

Einwohnern zum 30.06.2023 beträgt der Zuschussbetrag insgesamt 1.615 EUR. 

 
Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0  Anwesend 16  Persönlich beteiligt 0   
  

Aussprache u. Beschluss zum Antrag des Volksbunds Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V. auf Gewährung einer Zuwendung für das 
Jahr 2024 

 

 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 08.03.2024 beantragte der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. eine 

Zuwendung für das Jahr 2024. Dieses ist im Ratsinformationssystem hinterlegt, ebenso ein Schreiben 

des Bayerischen Sozialministeriums. Bisher hat die Gemeinde Babensham keinen direkten Zuschuss 

gewährt, sondern einmal eingesammelte Spenden weitergeleitet. Es erfolgt eine allgemeine 

Aussprache.  

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 500 Euro. 

 
 
Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0  Anwesend 16  Persönlich beteiligt 0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Bekanntgabe der für öffentlich erklärten Tagesordnungspunkte aus 
der nichtöffentlichen Sitzung vom 29.02.2024 

 

 
Mitteilung: 
 

• Zustimmung zu notariellen Vertragsangelegenheiten (Flächenerwerb für Feuerwehrhaus Titlmoos) 

Vorlage: BGM/098/2024 

• Nachträgliche Zustimmung für den Einbau einer neuen Eingangstüre für das Rathaus 

• Aussprache zum Berechtigtenkreis für die Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Sozialfond 

• Neufassung des Grundsatzbeschlusses zu zinslosen Stundungen aufgrund der Anmerkungen aus der 

überörtlichen Rechnungsprüfung 

• Bekanntgabe und Genehmigung der Spenden, Schenkungen und ähnlicher Zuwendungen für 

kommunale/gemeinnützige Zwecke für das Jahr 2023 

• Feuerwehren; Aussprache zu Kostenbeteiligungen bzgl. Führerschein u. Fahrten zu Schulungen, 

Anschaffung des Fire-Manager Programms 

• Aussprache zur zukünftigen Änderung des Flächennutzungsplans (Rücknahme von Wohngebiets-

Flächen, welche sich nicht bebauen lassen (Hochwasser) oder auf absehbare Zeit nicht zum Verkauf 

stehen. 

• Aussprache zur zukünftigen Nutzung des Pfarrheims 

• Aussprache u. Beschlussfassung über den Wiedereinbau der Innenmöblierung im Krippenneubau 

(nach Beseitigung des Wasserschadens) bzw. Ersatzbeschaffung der Küchenzeilen sowie der Möbel 

im Wickel/Sanitärbereich  

 
 
Zur Kenntnis genommen  
 


